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beitsweise in allen Organen der staatlichen Verwaltung 
zu verbinden. Die Vereinfachung im Staatsapparat und 
die Änderung der Arbeitsweise muß zur Einsparung 
von finanziellen Mitteln und Arbeitskräften führen.

II.
§ 3

(1) Die Staatliche Plankommission ist das zentrale 
Organ des Ministerrates für die Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft sowie für die Kontrolle der Durch
führung der Pläne.

(2) Der Staatlichen Plankommission obliegt die Aus
arbeitung der Entwürfe der Perspektivpläne und 
Jahrespläne zur Entwicklung der Volkswirtschaft. Sie 
ist verantwortlich für die proportionale Entwicklung 
der Volkswirtschaft sowie für die komplexe und regio
nale Koordinierung der wichtigsten volkswirtschaft
lichen Aufgaben. Sie hat die disziplinierte Durchfüh
rung der Volkswirtschaftspläne zu sichern.

(3) Die Staatliche Plankommission sichert mit Hilfe 
der Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke die Ver
wirklichung der zentralen wirtschaftlichen Aufgaben in 
der Tätigkeit der den örtlichen Staatsorganen unter
stehenden Betriebe und Einrichtungen.

(4) Den Abteilungen der Staatlichen Plankommission 
obliegt die Planung, Anleitung und Kontrolle der Wirt
schaftstätigkeit der Vereinigungen volkseigener Be
triebe. Sie entscheiden grundsätzliche Fragen der Plan
durchführung, soweit sie durch die Vereinigungen 
volkseigener Betriebe nicht selbständig gelöst werden 
können.

(5) Die Staatliche Plankommission ist für die Planung 
der wissenschaftlich-technischen Entwicklung verant
wortlich. Sie zieht bei der Planung und bei der Ein
führung der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse 
in die Produktion den Beirat für naturwissenschaftlich
technische Forschung und Entwicklung (Forschungsrat 
der DDR) zur ständigen Mitarbeit heran.

(6) » Die Staatliche Plankommission organisiert als 
Organ des Ministerrates die internationale Zusammen
arbeit auf technisch-wissenschaftlichem und wirtschaft
lichem Gebiet.

§ 4
Die Stellvertreter des Vorsitzenden der Staatlichen 

Plankommission sowie Leiter von Abteilungen der 
Staatlichen Plankommission können zu Ministern be
rufen werden.

§ 5
Der Wirtschaftsrat beim Ministerrat wird aufgelöst.

§ 6
(1) Als leitende Wirtschaftsorgane für die zentral

geleiteten volkseigenen Betriebe sind in den einzelnen 
Wirtschaftszweigen Vereinigungen volkseigener Be
triebe (WB) zu bilden.

(2) Die Vereinigungen volkseigener Betriebe unter
stehen in der Regel der für den betreffenden Wirt
schaftszweig zuständigen Abteilung der Staatlichen 
Plankommission.

(3) Den Vereinigungen volkseigener Betriebe obliegt 
die selbständige operative Leitung der ihnen unter
stellten Betriebe und Einrichtungen. Die Eigenverant
wortung der Werkleiter ist zu wahren.

(4) Den Vereinigungen volkseigener Betriebe können 
durch die Staatliche Plankommission bestimmte koordi
nierende Aufgaben für den gesamten Industriezweig, 
besonders auf dem Gebiet der Materialversorgung, 
übertragen werden.

(5) Die bisher von den in § 7, Abs. 1 genannten Mini
sterien ausgeübten Funktionen auf dem Gebiet der For
schung und Technik werden von den WB bzw. den 
Räten der Bezirke übernommen.

(6) Den WB werden in der Regel Leitinstitute für 
Forschung und Entwicklung zugeordnet. Das Leitinsti
tut leitet die Forschungs- und Entwicklungsstellen der 
Betriebe der WB bei der Planung und Durchführung 
der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und der 
Einführung ihrer Ergebnisse in die Produktion an. Das 
Leitinstitut sorgt für die Herstellung der Verbindung 
mit Forschungs- und Entwicklungsstellen außerhalb der 
WB, die Forschungs- und Entwicklungsaufgaben für 
den von der WB geleiteten Industriezweig lösen oder 
zur Beratung hinzuzuziehen sind.

§ 7
(1) Das Ministerium für Berg- und Hüttenwesen, 

das Ministerium für Chemische Industrie, 
das Ministerium für Kohle und Energie,
das Ministerium für Schwermaschinenbau, 
das Ministerium für Allgemeinen Maschinenbau* 
das Ministerium für Leichtindustrie, 
das Ministerium für Lebensmittelindustrie, 
das Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung, 
das Staatssekretariat für örtliche Wirtschaft und 
der Beirat für Bauwesen beim Ministerrat 

sind aufzulösen.

(2) Die Aufgaben dieser Organe, die nicht den Ver
einigungen volkseigener Betriebe, den Wirtschaftsräten 
bei den Räten der Bezirke oder anderen staatlichen 
Organen übertragen werden, sind, soweit es sich um 
grundsätzliche, zentral zu lösende Aufgaben handelt, 
durch die Staatliche Plankommission wahrzunehmem

§ 8
(1) Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 

hat sich auf die grundsätzlichen Aufgaben der Planung 
und Lenkung der Land- und Forstwirtschaft, insbeson
dere auf die weitere sozialistische Umgestaltung der 
Landwirtschaft und auf die Steigerung der landwirt
schaftlichen Brutto- und Marktproduktion, zu konzen
trieren.

(2) Die operative Leitung der Landwirtschaft durch 
die örtlichen Organe der Staatsmacht ist zu gewähr
leisten.

§ 9
(1) Das Ministerium für Aufbau ist in ein Ministe

rium für das Bauwesen umzubilden, das für die Lösung 
der Grundsatzfragen im Bauwesen verantwortlich ist.

(2) Die Hauptverwaltungen sind aufzulösen. Für die 
wichtigsten Baustoffbetriebe sind Vereinigungen volks
eigener Betriebe zu bilden, die dem Ministerium für 
Bauwesen unterstellt werden.

(3) Die örtlichen Organe der Staatsmacht sind für die 
Lösung ihrer Bauaufgaben verantwortlich. Zur Siche
rung der Durchführung dieser Aufgaben sind bei den 
Räten der Bezirke, Kreise und der größeren Städte 
Bauämter zu bilden.

§ IQ
(1) Beim Ministerrat ist ein Komitee für Arbeit und 

Löhne zu bilden, dem die Verantwortung für die


